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Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Bestellung eines allgemeinen Vertreters für den Bürgermeister sowie eines Kämmerers 
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Abstimmungsergebnis 
  einst. Enth. Gegen. 
Haupt- und Finanzausschuss 09.06.2015    
Rat 23.06.2015    
     
 
 
Finanzielle Auswirkungen:    Ja  Nein  
 
Einnahmen 

 
      

 
Ausgaben 

 
      

 
Finanzplan 

 
      

 
Ergebnisplan 

 
      

 
Kostenstelle 

 
      

 
Produkt 

 
      

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch den zum 01.12.2015 voraussichtlich zu erwartenden Eintritt meines derzeitigen 
allgemeinen Vertreters, Herrn Himmeröder, in den Ruhestand ist es erforderlich, eine/n 
neue/n allgemeine/n Vertreter/in für den Unterzeichner zu bestellen. Hierfür ist gemäß § 
68 Abs. 1 Satz 4 GO der Rat zuständig. 
 
Da Herr Himmeröder gleichzeitig auch Kämmerer der Gemeinde Marienheide ist, wird es 
notwendig, auch hierfür eine/n Nachfolger/in zu bestellen. Eine solche Bestellung fällt 
gemäß §§ 71 Abs. 4 i. V. m. § 73 Abs. 1 GO NRW nur bei kreisfreien Städten – da es sich 
in diesen Fällen bei den zu Bestellenden um Beigeordnete handeln muss – in den 
Zuständigkeitsbereich des  jeweiligen Rates ansonsten in den des Bürgermeisters. Wegen 
der besonderen Bedeutung dieses Amtes wird allerdings verwaltungsseitig auch hier eine 
Bestellung angestrebt, die im Einvernehmen mit den gemeindlichen Beschlussgremien 
getroffen wird. 
 
Der Unterzeichner beabsichtigt, den derzeitigen stellvertretenden Fachbereichsleiter I und 
Leiter der Finanz- und Steuerverwaltung, Herrn Simon Woywod, als Nachfolger von Herrn 
Himmeröder in das Amt des Kämmerers zu berufen und ihn ebenfalls vom Rat der 
Gemeinde als allgemeinen Vertreter bestellen zu lassen.  



 
Neben der grundsätzlichen fachlichen Qualifikation sprechen zwei weitere Gründe für 
diesen Vorschlag. Aufgrund der angespannten Finanzsituation ist dem 
Finanzmanagement – wie bereits in der Vergangenheit – eine überragende Bedeutung 
beizumessen und eine enge Verzahnung von Bürgermeister und allgemeinem Vertreter 
notwendig. Darüber hinaus war eine Entwicklungsoption der Stellenausschreibung zur 
Neubesetzung der Stelle von Herrn Woywod  im Jahr 2012 die mögliche Nachfolge des 
ausscheidenden Kämmerers antreten zu können.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Marienheide bestellt Herrn Gemeindeoberamtsrat Simon Woywod 
für die Zeit ab dem Ausscheiden des allgemeinen Vertreters, Herrn Manfred Himmeröder 
aus dem aktiven Dienst der Gemeinde Marienheide (voraussichtlich zum 01.12.2015 
Eintritt in den Ruhestand), zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.  
Außerdem erteilt er sein Einvernehmen zu der vom Bürgermeister zum gleichen Zeitpunkt 
vorgesehenen Bestellung von Herrn Woywod zum Kämmerer der Gemeinde Marienheide.  
 
 
 
 
 
 
  
Stefan Meisenberg Marienheide, 21.05.2015 
 


